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Nr. 28 Bayreuth, 29. Oktober 2020

Schutz der "Stillen Tage" im Monat November 2020
im Bereich des Landkreises Bayreuth

Nach den Bestimmungen des Gesetzes über den Schutz der Sonn- und Feiertage - Feiertagsgesetz - FTG- (BayRS 1131-3-1), zuletzt
geändert durch das Gesetz vom 12. April 2016 (GVBI S. 50), unterliegen folgende Sonn- und Feiertage sowie der Buß- und Bettag als
sog. "Stiller Tag" einem besonderen Schutz:

An den nachfolgend genannten Tagen sind neben den geltenden Einschränkungen durch die aktuell geltende Infektionsschutzmaß
nahmenverordnung im Rahmen der herrschenden Corona-Pandemie weiterhin verboten:
1. An Allerheiligen (01. November 2020) von 2.00 Uhr bis 24.00 Uhr

a) die Veranstaltung öffentlicher Tanzvergnügungen,
b) alle anderen der Unterhaltung dienenden öffentlichen Veranstaltungen, sofern bei ihnen nicht der diesem Tag entsprechende

ernste Charakter gewahrt ist. Sportveranstaltungen sind jedoch erlaubt.

2. Am Volkstrauertag (15. November 2020) von 2.00 Uhr bis 24.00 Uhr
a) die Veranstaltung öffentlicher Tanzvergnügungen,
b) alle anderen der Unterhaltung dienenden öffentlichen Veranstaltungen, sofern bei ihnen nicht der diesem Tag entsprechende

ernste Charakter gewahrt ist. Sportveranstaltungen sind jedoch erlaubt.

3. Am Buß- und Bettag (18. November 2020) von 2.00 Uhr bis 24.00 Uhr
a) die Veranstaltung öffentlicher Tanzvergnügungen,
b) alle anderen der Unterhaltung dienenden öffentlichen Veranstaltungen, sofern bei ihnen nicht der diesem Tag entsprechende

ernste Charakter gewahrt ist,
c) Sportveranstaltungen,
d) sowie während der ortsüblichen Zeit des Hauptgottesdienstes von 7.00 Uhr bis 11.00 Uhr alle vermeidbaren Lärm erzeugenden

Handlungen in der Nähe von Kirchen und sonstigen zu gottesdienstlichen Zwecken dienenden Räumen und Gebäuden, soweit
diese Handlungen geeignet sind, den Gottesdienst zu stören.

Für den Buß- und Bettag, der kein gesetzlicher Feiertag mehr ist, gilt ferner die Regelung, dass den bekenntniszugehörigen Arbeit
nehmern das Recht zusteht, der Arbeit fern zu bleiben. Weitere Nachteile als ein etwaiger Lohnausfall dürfen den Arbeitnehmern
aus ihrem Fernbleiben nicht erwachsen. Ferner entfällt am Buß- und Bettag an den Schulen aller Gattungen der Unterricht.

4. Am Totensonntag (22. November 2020) von 2.00 Uhr bis 24.00 Uhr
a) die Veranstaltung öffentlicher Tanzvergnügungen,
b) alle anderen der Unterhaltung dienenden öffentlichen Veranstaltungen, sofern bei ihnen nicht der diesem Tag entsprechende

ernste Charakter gewahrt ist. Sportveranstaltungen sind erlaubt.

An den genannten Sonntagen und den gesetzlichen Feiertagen sind während der ortsüblichen Zeit des Hauptgottesdienstes verbo
ten:
1. Alle vermeidbaren Lärm erzeugenden Handlungen in der Nähe von Kirchen und sonstigen zu gottesdienstlichen Zwecken dienen

den Räumen und Gebäuden, soweit diese Handlungen geeignet sind, den Gottesdienst zu stören;
2. Öffentliche Unterhaltungsveranstaltungen; erlaubt sind jedoch Sportveranstaltungen und die herkömmlicherweise in dieser Zeit

stattfindenden Veranstaltungen der Kunst, Wissenschaft oder Volksbildung, soweit sie nicht unter Nr. 1 fallen;
3. Treibjagden.

Die Gemeinden können aus wichtigen Gründen im Einzelfall von den obengenannten Verboten nach Art. 2, 3 und 4 des Feiertagsge
setzes Befreiung erteilen.

Dabei ist allerdings zu beachten, dass wirtschaftliche Gründe des Veranstalters keine Befreiung rechtfertigen können. Im Zusammen
hang mit Tanz- oder Diskothekenbetrieb liegen die Voraussetzungen für eine Befreiung an stillen Tagen daher in aller Regel nicht vor.

Wer vorsätzlich oder fahrlässig gegen die obengenannten Verbotsbestimmungen des Feiertagsgesetzes verstößt, begeht eine Ord
nungswidrigkeit, die mit einer Geldbuße belegtwerden kann.

Bayreuth, 19. Oktober 2020
Landratsamt
Wiedemann
Landrat
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Übung der US-Streitkräfte

In der Zeit vom 1.11.-30.11.2020 findet ei
ne Übung der US-Streitkräfte u.a. im
Landkreis Bayreuth (Gemeindegebiet
Schnabelwaid) statt.

Die Bevölkerung wird gebeten, sich von
den Einrichtungen der übenden Truppe
fernzuhalten. Aufdie Gefahren, die von lie
gengebliebenen militärischen Sprengmit
teln (Fundmunition u. dgl.) ausgehen kön
nen, wird hingewiesen.

Werden Sprengmittel aufgefunden, ist so
fort die nächstgelegene Polizeidienststel
le zu verständigen.

Soweit Manöverschäden geltend gemacht
werden, wird gebeten, sich an die Ge
meindeverwaltung bzw. Geschäftsstelle
derVerwaltungsgemeinschaft zu wenden.

Auskünfte erteilen auch das Finanzamt
Würzburg - Amt für Verteidigungslasten 
und die Wehrbereichsverwaltung VI, De
zernat IVA 2, München.

Kraftloserklärung von
Sparkassenbüchern

Nach§ 17 SpkO und Art. 39 des AGBGB
werden die nachstehenden aufgeführten
Sparkassenbücher für kraftlos erklärt:

Konto-Nr. neu:
Konto-Nr. alt:
Konto-Nr.:

3703299135
303299135

3714054800

Nachdem die Urkunden innerhalb der
Frist von drei Monaten nicht vorgelegt
wurden, erfolgt mit Beschluss des Vor
standes die

Kraftloserklärung.

Die neu ausgestellten Zweitschriften der
Sparurkunden sind nach einer 14tägigen
Bekanntmachung in den Schalterräumen
der Sparkasse gegen Nachweis der Emp
fangsberechtigung in Empfang zu neh
men.

Kraftloserklärung eines
Sparkassenbuches

Nach § 17 SpkO und Art. 39 des AGBGB
wurde das nachstehend aufgeführte Spar
kassenbuch für kraftlos erklärt:

Konto-Nr.: 3710269816

Nachdem die Urkunde innerhalb der
Frist von drei Monaten nicht vorgelegt
wurde, erfolgt mit Beschluss des Vorstan
des die

Kraftloserklärung.

Die neu ausgestellte Zweitschrift der Spar
urkunde ist nach einer 14tägigen Be
kanntmachung in den Schalterräumen
der Sparkasse gegen Nachweis der Emp
fangsberechtigung in Empfang zu neh
men.

Bayreuth, 22. Oktober 2020
Sparkasse Bayreuth
DerVorstand

Bayreuth, 28. Oktober 2020
Sparkasse Bayreuth
DerVorstand

Bayreuth, 20. Oktober 2020
Landratsamt
Scheffer
Regierungsrat
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